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Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre 

Schriftliche Anfrage wie folgt:  

 

Frage 1: Wie ist der aktuelle Verfahrensstand zum 

Vorhaben Tangentiale Verbindung Ost (TVO)?  

 

Antwort zu 1: Aktuell erfolgt die Diskussion der ver-

bliebenen Varianten im Rahmen der 2. Stufe des Formali-

sierten Abwägungs- und Rangordnungsverfahrens (FAR-

Verfahren) mit allen Planungsbeteiligten. 

 

 

Frage 2: Liegt die bisherige Planung für die TVO im 

vorgesehenen Zeitplan oder gab bzw. gibt es Verzögerun-

gen? 

 

Antwort zu 2: Vor dem Hintergrund der Diskussion 

um die Trassenwahl kommt der sorgfältigen Dokumenta-

tion der Variantenfindung und der gründlichen Aufberei-

tung aller Daten sowie der Verwendung objektiver und 

nachvollziehbarer Kriterien eine große Bedeutung zu. Im 

Planfeststellungsverfahren sind diese Punkte regelmäßig 

Gegenstand von Auseinandersetzungen, da die Varianten-

auswahl einschließlich deren Umweltverträglichkeit durch 

das Fehlen eines vorgelagerten förmlichen Verfahrens 

(Linienbestimmung) zentraler Bestandteil des Planfest-

stellungsverfahrens wird. Die Vielzahl der zu berücksich-

tigenden Randbedingungen, die Komplexität der Ab-

stimmungen und die erforderliche Planungstiefe haben 

dazu geführt, dass der ursprüngliche Zeitplan für das FAR 

-Verfahren bereits um 6 Monate überschritten wurde. Die 

Berücksichtigung der Verkehrsprognose 2030 und zusätz-

liche Untersuchungen und Überarbeitungen bzgl. einer 

begleitenden Radschnellwegverbindung lassen den Ab-

schluss des FAR-Verfahrens für Ende 2017 erwarten. 

 

 

Frage 3: Wann ist mit der Festlegung der Vorzugvari-

ante zu rechnen? 

 

Antwort zu 3: In Abhängigkeit von den Ergebnissen 

der zweiten Stufe des FAR -Verfahrens und ggf. daraus 

resultierenden Änderungen, der Berücksichtigung der 

Verkehrsprognose 2030 und der hinzugetretenen Aufga-

benstellung, einen begleitenden Radschnellweg zu integ-

rieren, kann die Entscheidung für eine Vorzugsvariante 

frühestens Ende 2017 erfolgen und somit voraussichtlich  

im ersten Quartal 2018 der Öffentlichkeit vorgestellt 

werden. 

 

 

Frage 4: Wie ist der aktuelle Zeitplan für das Planfest-

stellungsverfahren? 

 

Antwort zu 4: Die Einleitung eines Planfeststellungs-

verfahrens ist nach derzeitigem Kenntnisstand frühestens 

im vierten Quartal 2018 möglich.  

 

 

Frage 5: Mit welcher Untersuchungstiefe wird im 

Rahmen der Variantenuntersuchung gearbeitet? 

 

Antwort zu 5: Für die verbliebenen Varianten der Stu-

fe 2 FAR sind bzw. werden folgende Unterlagen erarbei-

tet: 

o Vorentwurfsskizzen im Maßstab 1:5000 / 1:1000 

in Lage und Höhe 

o Immissionsberechnungen nach 39. BImSchV für 

NO2 und PM10 oder PM2,5.  

o schalltechnische Berechnungen mit abgestufter 

Darstellung der Isophongrenzwerte nach DIN 

18005 und der 16. BImSchV 

o Fotodokumentation 

o Ermittlung betroffener Grundstücke / Anlagen 

Dritter 
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Zu berücksichtigen sind die Ergebnisse der vorlaufen-

den Untersuchungen: 

 

o verkehrliche Begründung 

o Umweltverträglichkeitsstudie und Kartierung 

o Netzberechnungen  

(objektkonkrete Verkehrsprognosen) 

o Sonstige Unterlagen fachlich Beteiligter Dritter 

 

 

Frage 6: Welche Abwägungsprobleme sind aus den 

vorliegenden Untersuchungen absehbar? 

 

Antwort zu 6: Im Rahmen der Abwägung sind diverse 

Kriterien zu berücksichtigen. Dazu gehören vor allem die 

Verkehrswirksamkeit (z.B. Entlastungswirkung), umwelt-

fachliche Kriterien (z.B. Umweltverträglichkeit, Eingriffe, 

Luft, Lärm, Boden Wasser) aber auch die technische 

Machbarkeit, städtebauliche Aspekte und die Kosten. 

 

 

Frage 7: Wie sehen die Planungen für den parallelen 

Radschnellweg aus? 

 

Antwort zu 7: Die Planungen zur Berücksichtigung  

einer Radschnellwegverbindung haben aktuell begonnen. 

Grundsätzlich soll der Radschnellweg Trassenbegleitend, 

baulich getrennt von den Gehwegbereichen und in einer 

Breite von mindestens 4 m im Zweirichtungsverkehr 

geführt werden. Die Möglichkeiten niveaufreier Querun-

gen sind zu untersuchen. Anbindungen in die Siedlungs-

gebiete sind erforderlich.  

 

 

Frage 8: Wie ist der Verfahrensstand zur Schienen-

TVO (Nahverkehrstangente)? 

 

Frage 9: Welche Planungsschritte für das Vorhaben 

Nahverkehrstangente sind in den kommenden Jahren 

geplant? 

 

Antwort zu 8 und 9: Derzeit werden die vorlaufenden 

Verfahrensschritte (Machbarkeitsstudie, Untersuchung 

der Trassenwahl mit Wirtschaftlichkeitsnachweis, Zu-

stimmung Abgeordnetenhaus) vorbereitet. 

 

Im Anschluss kann die Beauftragung der eigentlichen 

Planung bei der Deutschen Bahn AG erfolgen. 

 

Die Option einer Nahverkehrstangente wurde bzw. wird 

bei der Planung der Tangentialen Verbindung Ost berück-

sichtigt.  

 

  

Berlin, den 14. März 2017 

 

 

In Vertretung 

 

J e n s – H o l g e r   K i r s c h n e r 

................................ 

Senatsverwaltung für 
Umwelt, Verkehr und Klimaschutz 

 

 

(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 22. Mrz. 2017) 


